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In der St. Johanns-Vorstadt sind die Platzverhältnisse im vorderen Teil sehr eng. Die Ab-
stände zu den parkierten Autos und zu den Trottoirs sind knapp und in gewissen Situationen 
gefährlich. Die BLT-Tramlinie 11 verkehrt in dieser Strasse. Zur Zeit beschaffen BVB und 
BLT gemeinsam eine neue Tramserie. Das neue Modell Tango von Stadler verfügt über die 
selbe Breite wie der Combino von Siemens. Combino-Tramzüge haben zur Zeit im vorderen 
Teil der St. Johanns-Vorstadt ein Kreuzungsverbot, da sie breiter sind als die anderen 
Tramzüge und die Geleise aufgrund der engen Verhältnisse enger als üblich verlegt sind. 
Dieses Kreuzungsverbot würde demnach auch für die neuen Tango-Tramzüge gelten. Es ist 
anzunehmen, dass diese Einschränkung für den regulären Trambetrieb problematisch ist 
(heute verkehren Combinos nur ausnahmsweise durch die St. Johanns-Vorstadt.). 

Ich bitte die Regierung daher um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Gilt das Kreuzungsverbot auch für die neuen Tango-Tramzüge und ist mit Kreuzungs-
verbot ein regulärer Betrieb der Linie 11 machbar? 

2. Sind im Zusammenhang mit den neuen Tramzügen oder anderweitig Umgestaltungs-
massnahmen in der St. Johanns-Vorstadt geplant? 

3. Kann ein Lastwagenverbot in der St. Johanns-Vorstadt eingeführt werden, da Lastwa-
gen heute entgegenkommende Tramzügen teilweise nur passieren können in dem sie 
aufs Trottoir ausweichen? 

4. Kann der Wegweiser am Totentanz zur Autobahn und zur Johanniterbrücke den Ver-
kehr anstatt durch die enge St. Johanns-Vorstadt nicht besser durch die Spitalstrasse 
weisen? 
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